
Frau Rotscheroth erklärt, dass sie aus der Bevölkerung bezüglich eines Imbisswagens in der 
Eitorfer Straße in Mühleip angesprochen wurde. Insbesondere gehe es um die Genehmigung des 
Betriebes. Sie fragt nach dem Stand der Dinge. 
 
Der Bürgermeister teilt mit, dass man eine Anmerkung zu Protokoll geben werde. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Mit Schreiben vom 27.03.06 hat das Bauaufsichtsamt des Rhein-Sieg-Kreises die Gemeinde um 
Stellungnahme - ggf. Erteilung des Einvernehmens - zur Aufstellung eines „Imbisswagens“ 
gebeten. 
Da das Vorhaben innerhalb des rechtsgültigen qualifizierten Bebauungsplanes Nr. 6.2 Mühleip 
Nord liegt, ist das Einvernehmen der Gemeinde nicht erforderlich. Dies wurde der Bauaufsicht 
mit Schreiben v. 04.04.06 mitgeteilt. Das Ordnungsamt hat aufgrund einer Anfrage der 
Bauaufsicht vom 10.04.06 am 19.04.06 mitgeteilt, dass gegen die Errichtung des Imbisswagens 
an beantragter Stelle aus gewerberechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen. Hinsichtlich der 
Beachtung der Hygienevorschriften wurde gebeten, das Veterinäramt zu beteiligen. Die 
Baugenehmigung wurde am 28.04.06 erteilt. 
 


